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1.1 Reporting zur BAG-Liste 
 
Der Stand der Beschaffungen der BAG Liste I (Bedarf 60) vom 21.3.2020 ist per 16.4.2020 gemäss 
nachstehender Tabelle. Diese wurde vollständig überarbeitet und noch nicht vollständig, da zum Bei-
spiel noch nicht alle Transaktionen der Beatmungsgeräte im SAP abgebildet sind.   
 

 
Die Daten sind daher noch mit Vorsicht zu geniessen. Das neue Reporting basiert auf den aktuellen 
SAP-Daten. Aufgrund der Umstellung des Controllings / Reportings stehen noch nicht alle Daten mit 
genügender Datenqualität zur Verfügung. Gesicherte Daten werden laufend ins Reporting integriert. 
 
Die Beschaffungsdauer von der Auslösung bis zur Lagernahme dauert 3 – 6 Wochen. Bei einem Aus-
fall eines Lieferanten braucht es zu viel Zeit für Ersatzbeschaffungen.  
 
Derzeit sind zusätzliche Bestellungen für Hygienemasken von 150 Mio. Stück in Bearbeitung.  
 
1.2 Beschaffungsstrategie BAG-Liste "Bedarf Medizinprodukte / Durchhaltefähigkeit 

120 Tage (01.05.2020 - 31.08.2020)" 
 
Die Finanzdelegation der Bundesversammlung hat mit Brief vom 14. April 2020 die Zustimmung zum 
Kredit von CHF 2'102'784'750 für das Beschaffungsvolumen der BAG Liste II mitgeteilt, wobei vorerst 
CHF 700 Mio. als Vorschuss freigegeben sind.  
Die Fin Del hat beauftragt, dass die Beschaffungen nur bedarfsgerecht erfolgen dürfen und kostenbe-
wusst durchgeführt werden müssen. Aus diesem Grund werden die einzelnen Beschaffungsschritte im 
Rahmen einer Vereinbarung in der nächsten Woche mit dem BAG abgestimmt. Die Beschaffungen 
decken den Zeitraum bis zum 31. August 2020.  
 
1.2.1 Mindestlagermengen und Beschaffungen 
Im Grundsatz werden dabei bei den kritischen Gütern jeweils der Bedarf für 40 Tage als Mindestlager-
menge vorgesehen und die Beschaffungen auf diese Grösse ausgerichtet. Bei nicht kritischen Gütern, 
wie zum Beispiel Desinfektionsmittel, wird vorerst auf eine weitere Beschaffung trotz Kredit verzichtet.  
 
− 330 Mio. Hygienemasken Bevölkerung (ohne Zertifizierung) und 99 Mio. Hygienemasken für 

Berufstätige: Beschaffung in Tranchen gemäss Verfügbarkeit auf dem Markt, Versuch trotz der 
kurzen Frist noch ca. 100 Mio. bis zum 11.5.2020 zu beschaffen, Priorität bei Schweizer Herstel-
lern. Keine Vollbeschaffung im Hinblick auf die Produktion der Stoffmasken in der Schweiz und 
auf den Ausbau der Schweizer Produktion.  
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− 61.9 Mio. Hygienemasken Typ II für das Gesundheitswesen: Bevorratung für 40 Tage mit einer 
Mindestlagermenge von 16 Mio. Stück.  

− 61.9 Mio. FFP2-Masken für das Gesundheitswesen: Bevorratung für 40 Tage mit einer Min-
destlagermenge von 2.4 Mio. Stück. Beschaffung im Ausland im Hinblick auf die Schweizer Pro-
duktion ab Mai 2020 tiefer angesetzt.  

− 189.8 Einweghandschuhe: Bevorratung für 40 Tage mit einer Mindestlagermenge von 22 Mio. 
Stück.  

− 82.5 Mio. OP-Schürzen: Laufende Beschaffung in Tranchen gemäss Verfügbarkeit auf dem 
Markt, Mindestlagermenge 2 Mio. Stück.  

− 4.1 Mio.  Schutzanzüge: Laufende Beschaffung in Tranchen gemäss Verfügbarkeit auf 
dem Markt, Mindestlagermenge 50'000 Stück.  

− 48 Mio. Fl. Handdesinfektionsmittel: Aktuell keine weitere Beschaffung, da Markt funktioniert.  
− 2.2 Mio. Liter Flächendesinfektionsmittel: Aktuell keine weitere Beschaffung, da Markt funktio-

niert. 
− 1'000 Beatmungsgeräte: Beschaffung von weiteren 200 Stück und Option auf weitere 700 Stück 

bei . Auslösung durch .  
− 1'000 Monitoringgeräte: vorderhand keine weiteren Beschaffungen. Auslösung von Beschaffun-

gen durch den .  
− 8 Mio. Stück Abstrich- und Probeentnahmeset: Beschaffungsabwicklung gemäss Vorgabe und 

Auftrag des BAG. Die Beschaffung von 1 Mio. Stück ist aus der BAG Liste I on hold. Keine selb-
ständige Beschaffung durch die AApot.  

− 800'000 Stück Transportmedium: Beschaffungsabwicklung gemäss Vorgabe und Auftrag des 
BAG. Keine selbständige Beschaffung durch die AApot. 

− 1'050'000 Influenza Impfungen: Beschaffungsabwicklung gemäss Vorgabe und Auftrag des 
BAG. Keine selbständige Beschaffung durch die AApot. 

 
Im Budget sind neu auch pauschal 10% für Transport und Lagerkosten im Umfang von 
CHF 191'162'500 enthalten.  
 
Die Schutzbrillen fehlen auf der BAG II Liste. Für diese wird noch eine Menge von voraussichtlich rund 
200'000 Stück für ca. CHF 4 Mio. definiert werden. Diese können durch Minderausnützungen bei an-
deren Positionen finanziert werden.  
 
Für die Beschaffung der Arzneimittel ist das BAG verantwortlich und hat auch das entsprechende 
Budget. Nur wenn Medikamente physisch beschafft und geliefert werden müssen, erfolgt dies auf-
grund der exklusiven Arzneigrosshandelsbewilligung über die AApot. In diesem Fall erteilt das BAG 
einen Auftrag zur Durchführung der Beschaffung und transferiert die entsprechende Budgetposition.  
 
Es laufen derzeit die Beschaffungen für zusätzliche Hygienemasken, um die Lockerung des Lock-
downs auf den 27.4.2020 und den 11.5.2020 sicherzustellen. Problematisch sind die Vorlaufzeiten für 
die Beschaffungen, die für China 3 – 6 Wochen betragen.  
 
Die vollständige Beschaffungsliste war am 19.4.2020 in den Sonntagsmedien publiziert. Dabei wurde 
der Vorwurf erhoben, der Bund beschaffe viel zu teuer, da die Kalkulationspreise für den Kreditrahmen 
mit den Einkaufspreisen verwechselt wurden.  
 
Durch KOMM sollten Hintergrundgespräche mit den entsprechenden Journalisten geprüft werden, um 
Ihnen die Funktion des Kreditrahmens, der Beschaffungsstrategie und der konkreten Massnahmen zu 
erläutern.  
 
 
1.2.2 Umsetzung Beschaffungsstrategie 
 
Neben dem Aus- und Aufbau der Kapazitäten in der Schweiz und der Identifikation von Anbietern für 
die Güter gilt es die Beschaffungsstrategie mit den beiden Pfeilern aufzusetzen.  
 
a) Ausschreibung über den Handel Schweiz:  

Für die Publikation der Beschaffungsvolumen der BAG Liste II über die erfahrenen und etablierten 
Händler in der Schweiz wurde zusammen mit dem  eine Plattform 
(https://medtechsupply.ch/) aufgesetzt. Diese ist derzeit im Testing und wird voraussichtlich auch 
für die Vermittlung von Anfragen von Branchenverbänden und grossen Firmen genutzt.  
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Mindestqualitätsstandard besteht. Solche Masken sind zudem klar von den Do-it-yourself oder soge-
nannten Community Masken abzugrenzen. Mehrfach verwendbare und waschbare Textilmasken sind 
ein wichtiger Faktor, um die Versorgung der Bevölkerung sicher zu stellen. Die Schweizer Produktion 
erreicht bis zu 100'000 Stück pro Tag.  
 
Eine mehrfach verwendbare und waschbare Textilmaske ersetzt bis zu 50 Einweg-Hygienemasken 
Typ I. Es wurde bisher kommuniziert, dass diese Masken für die Bevölkerung und vor allem für das 
Gewerbe zur Umsetzung der Sicherheitsmassnahmen sind.  
 
Der Textilindustrie wurde eine solche Definition durch den Bund versprochen.2 Es wurde dazu am vor-
letzten Freitag ein Auftrag an die National Covid-19 Science Taks Force erteilt. Als Ergebnis wurde 
durch das Projektteam und der EMPA einen Standard und dazugehörige Prüfverfahren definiert. 
Diese liegen bis am Montag, 20.4.2020 vor.  
 
Inländische Produktion einer Mehrwegmaske aus Textil: in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen 
Textilverband und der EMPA wurden diverse Tests durchgeführt, welche allerdings alle einen minder-
wertigen Schutzgrad im Vergleich zur zertifizierten Hygienemaske (EN-14683) ergaben. Das BAG und 
Swissmedic sehen sich nicht in der Lage, eine Textilmaske offiziell zu zertifizieren. Entsprechend geht 
es in einer nächsten Phase darum, den Standard einer textilen Mehrwegmaske prüfen zu lassen. Der 
Schweizerische Textilverband hat angekündigt, auf politischer Ebene zu intervenieren und die Defini-
tion eines Standards für textile, waschbar und mehrfach verwendbare Masken durch den Bund durch-
zusetzen. Ein solcher Standard wird als zwingend notwendig erachtet, um die Produktion zu starten. 
Es muss neben dem Standard auch das Zulassungsverfahren vorliegen. Ebenfalls verlangen die De-
taillisten, insbesondere , dass ein solcher Standard definiert wird. Nur dann können 
Sie diese für das eigene Personal verwenden und sind bereit solche Masken ins Sortiment aufzuneh-
men. 
 
Das BAG möchte keinen Standard für textile Masken definieren. Damit ist eine Beschaffung nicht 
möglich und auch eine Versorgung des Detailhandels mit wirksamen Masken nicht. Die Fin Del legt in 
ihrem Beschluss vom 14.4.2020 dem Bundesrat nahe, einen Standard zu setzen und einen einfachen 
Zertifizierungsprozess vorzusehen.  
 
Antrag:  
Definition eines Standards für textile mehrfach verwendbare und waschbare Masken in der Covid-19 
Verordnung 2 in der Revision vom nächsten Mittwoch als zugelassener Standard für Arbeitnehmer 
und Betriebe ausserhalb des Gesundheitswesens. Die Gültigkeit dieses Standards könnte befristet 
werden.  
 
 
2.5 Eventualplanung Maskenstrategie 

Projektleiter:  
 
In Vorbereitung zum Bundesratsentscheid vom 16.4.2020 (Lockerungen per 27.04.2020 und 11.05. 
sowie 08.06.) fanden über Ostern sowie Anfang Woche diverse Sitzungen und Gespräche mit dem 
BAG, dem SECO, dem KSBC sowie auch mit externen Partnern wie der EMPA und Swissmedic statt.  
 
Es wurde das Sourcing und die logistische Machbarkeit einer Maskenstrategie geprüft. Wir verfügen 
aktuelle nur rund 11 Mio. Masken an Lager und weiter 100 Mio. sollten bis Anfang Mai geliefert wer-
den. Damit kann keine Teil- oder Vollmaskenstrategie umgesetzt werden. Eine solche ist nach den 
Vorgaben des BAG derzeit auch nicht angedacht. Aufgrund einer Erhebung wurde ermittelt, dass die 
Kantone über gesamthaft ca. 35 Mio. Hygienemasken verfügen. Ebenfalls verfügen viele Firmen 
ebenfalls über Bestände, um die Versorgung ihrer Mitarbeitenden sicherzustellen.  
 
Es wurde im Rahmen der Maskenstrategie im Sinne einer Eventualplanung die Verteilung von Pake-
ten mit 10, resp. 20 Stück Hygienemasken in alle Haushalte (4.3 Mio. Briefkästen) durch die Post ge-
prüft. Die Beschaffung dieser Masken wurde bereits vorher ausgelöst und sollte zeitlich, wenn auch 
knapp, möglich sein. Post benötigt rund 4 -5 Tage für die Verteilung. Das BAG hat darauf verzichtet 
die Verpackungen bereits mit einer Information zu bedrucken. Dies soll nach dem BAG später mittels 
einem Flyer erfolgen.  
                                                
2 NZZ vom 17.4.2020: https://www.nzz.ch/wirtschaft/warum-schweizer-textilfirmen-ins-geschaeft-mit-schutzmasken-einsteigen-
ld.1551917 
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2.9 Finanzierung/Verrechnung an Kantone 
Projektleitung:  

 
Der Zeitplan sieht vor, dass ab Mai 2020 Verrechnungen erfolgen. Dabei weist insbesondere die Ver-
rechnung von Arzneimittel entsprechende Priorität aus. Das Vorgehen bzw. der Prozess betreffend 
möglicher Kostenerlassgesuche wurde skizziert und wird von 

 an der nächsten "Telefonkonferenz Abstimmung Finanzfragen zu Beschaffun-
gen COVID-19" eingebracht. 
 
Herausforderungen: 
Überprüfung und Festlegung der Verkaufspreise sämtlicher gelieferter Artikel im Rahmen COVID-19.  
Regelung in Bezug auf Mehrwertsteuer.  
 
 
2.10 Angebote  

Projektleitung:  
 
In der Berichtswoche sind täglich durchschnittlich rund 90 Email in der Mailbox eingegangen (-18%*), 
50 Fragebogen zurückgesandt (-72%*) sowie 35 Anrufe entgegengenommen (+75%*) worden. Es ist 
ein Rückgang beim Mailverkehr und gleichzeitig eine Zunahme an eingehenden Telefonaten zu ver-
zeichnen. Der Fragebogen für Anbieter und Lieferanten wurde überarbeitet und erweitert. 
 
Es ist möglich, dass Firmen den Fragebogen von der Triage mehrfach erhalten. Dies ist darauf zu-
rückzuführen, dass die Firmen Anfragen entweder mehrfach oder über verschiedene Kanäle einrei-
chen und/oder kein ausgefüllter Fragebogen eingereicht wird. Die Triage versucht mit grossem Auf-
wand solche Redundanzen zu verhindern. Ab sofort ist sichergestellt ist, dass alle Anbieter mit einem 
eingereichten und aufgefüllten Fragebogen so erfasst werden, dass deren Namen für einen Abgleich 
rasch zur Verfügung stehen. 
 
Bis jetzt wurden mit Blick auf eine möglicherweise negative Publizität noch keine Absagen erteilt. Ab 
sofort werden mit Bezug auf die Beschaffungsgrundlagen und Vorgaben allen Anbietern eine Absage 
erteilt, bei denen ein Vertragsabschluss unwahrscheinlich scheint. Über das Wochenende wird allen 
nicht berücksichtigten Firmen, welche bis zum 10.04.2020 einen Fragebogen eingereicht haben, das 
Absagemail zugestellt. 
 
Vorgesehener Inhalt der Absage:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Über die Kontaktstelle der Armeeapotheke (https://www.vtg.admin.ch/de/organisation/astab/san/ar-
meeapotheke.html#50 1585648903100) sind seit 25.3.2020 mehr als 2000 Angebote eingegangen 
und beantwortet worden.  
 
Wir danken Ihnen und allen anderen Anbietern für Ihre Offerten und den Willen, Unterstützung anzu-
bieten.   
 
Leider können wir Ihr Angebot wie die grosse Mehrheit der Angebote nicht berücksichtigen, weil sie 
unseren Beschaffungsgrundsätzen der Prüfung nicht entsprechen. Diese sind:  

1. Wir beschaffen nur zertifizierte und zugelassene Produkte.  
2. Wir beschaffen nur Grossmengen. 
3. Wir bevorzugen Waren und Angebote und Waren die vollständig an den Lagerort geliefert 

werden. 
4. Bei den Produkten muss eine Qualitätsprüfung erfolgen und Qualitätssicherungsmassnahmen 

müssen möglich sein.  
 
Die Angebote an die Armeeapotheke werden in einem strukturierten Prozess bearbeitet. Den Anbie-
tern wird ein strukturierter Fragebogen zugestellt, auf dessen Basis die Angebote entlang der oben 
aufgeführten Beschaffungsgrundsätze sowie den Kriterien Preis, Lieferzeitpunkt und Konfektionierung 
bewertet werden.  
 
Wir bitten Sie um Verständnis. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Seit dem 25.3.2020 wurden folgende Anzahl Anfragen bearbeitet:  
− Mail Input seit Etablierung: 2638 (+583 seit dem letzten Statusbericht); 
− COVID-19 Telefonnummer seit Etablierung: 271 Anrufe (+149 seit dem letzten Statusbericht); 
 
Die meisten Initialangebote sind ungenügend, sind für eine weitere Bearbeitung wenig hilfreich und 
beanspruchen wertvolle Zeit der Beschaffungsorganisation.  
 
 
2.11 Konzept Arzneimittelvertrieb 

Projektgruppe:  
 
In der KW 16 gab es keine Bestellungen für Hydroxychloroquine Tabletten. 
 
Weiterhin sind in der Armeeapotheke die beiden Hydroxychloroquine-haltigen Arzneimittel für COVID-
19 Patienten wie folgt verfügbar: 
− Hydroxychloroquine-TEVA® Filmtabletten 200mg 30 Stk (776 Packungen von 2'999) 
− Hydroxychloroquine Sandoz® Tabletten 200 mg 100 Stk (1'584 Packungen) 
 
Die beiden Produkte wurden dem Gesundheitswesen Schweiz von den Firmen  
sowie  als Schenkung zur Verfügung gestellt.  
 
Der Beschaffungsauftrag für 400'000 Tabletten Lopinavir/Ritonavir 200/50 mg (Hersteller: 

 wurde seitens BAG noch nicht erteilt/unterzeichnet. Gemäss Lieferant besteht eine "Mini-
mum Order Quantity von 800'000 Tabletten". 
 
Der Beschaffungsauftrag für die tetravalenten Grippe-Impfstoffe von  für die Saison 2020/21 ist 
weiterhin offen. 
 
 
3 Finanzen 
 
Der Kredit der BAG Liste I vom 21.3.2020 mit einem Volumen von CHF 320 Mio. wurde bis zum 
16.04.2020 mit Verpflichtungen von CHF 230.7 Mio. und effektiven Zahlungen von CHF 112.8 Mio. 
ausgeschöpft.  
 
Der Bundesrat hat der Liste "Bedarf Medizinprodukte / Durchhaltefähigkeit 120 Tage (01.05.2020 - 
31.08.2020)" zugestimmt und die Fin Del am 14.04.2020 die ersten CHF 700 Mio. freigegeben. Die 
restlichen 1.4 Mia sollen später durch das Parlament bewilligt werden.  
 
Das BAG wünscht die Beschaffung von 15 Thermoscan-Kameras. Auf der Liste "Bedarf Medizinpro-
dukte / Durchhaltefähigkeit 120 Tage (01.05.2020 - 31.08.2020)" sind keine derartigen Geräte aufge-
führt. Mittels eines neu geschaffenen Formulars "Beschaffungsantrag" wurde das BAG aufgefordert 
die Beschaffung formell zu unterzeichnen und zu bestätigen, dass eine Kreditabtretung von BAG zum 
VBS eingeleitet ist. 
 
Der Chef Finanzen Verteidigung und der Finanzchef EDI haben sich auf nachstehendes Vorgehen für 
Beschaffungswünsche des BAG ausserhalb der der Liste "Bedarf Medizinprodukte / Durchhaltefähig-
keit 120 Tage (01.05.2020 - 31.08.2020)" geeinigt: 
− Das EDI/BAG legt wie fest was zu beschaffen ist und erteilt mit dem unterschriebenen Formular 

"Beschaffungsantrag" den entsprechenden Auftrag. 
− Die Verteidigung finanziert diese Beschaffungen zulasten des Budgets der Verteidigung vor. 
− Dazu wird ein neuer Fonds für Bestellungen sowie ein neuer Innenauftrag für die Zahlungen ein-

gerichtet, damit die maximale Transparenz gewährleistet ist. 
− Nach Abschluss dieser Beschaffungen oder zu einem bestimmten Zeitpunkt (z.B. Spätsommer 

2020) wird eine Gesamtrechnung erstellt und mit dem EDI die Finanzierung gelöst (voraussichtlich 
mittels Kreditverschiebung). 

− Sollte aufgrund der finanziellen Grössen eine Vorfinanzierung seitens Verteidigung nicht mehr 
möglich sein, melden dies die Finanzen Verteidigung an das GS VBS sowie an das EDI. 
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5 Ausblick 
 
Es erfolgt am nächsten Dienstag eine Reportage über die AApot durch das Schweizer Fernsehen für 
alle drei Landessender. 
 
 Der nächste Statusbericht erfolgt am Samstag, 25. April 2020.  
 
Besten Dank für die Kenntnisnahme.  
 
 
Beschaffungskoordinator Corona VBS 
 
 
 
 
Br Markus Näf 
 
 
Am 27.07.2021 angepasst aufgrund einer juristischen Intervention einer Firma, welche durch ein 
BGÖ-Zugangsgesuch ausgelöst wurde. 
 
 
Armeestab 
 
 
 
 
Eric Signer 
Chef Controlling Verteidigung 
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